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bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft erfordern eine immer breitere Einbeziehung der 
Arbeitskollektive, der Bürger in den Wohngebieten Und ande
rer gesellschaftlicher Kräfte in die staatliche Leitung auf allen 
Ebenen. Es bleibt eine wichtige Aufgabe, die Bürgerinitiative 
der Nationalen Front der DDR „Schöner unsere Städte und 
Gemeinden — Mach mit!“ tatkräftig zu fördern. Zugleich wird 
ein immer engeres Zusammenwirken zwischen .den örtlichen 
Räten und Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen im 
Territorium sowie zwischen den Städten und Gemeinden not
wendig, um weitere Reserven für einen hohen volkswirt
schaftlichen Leistungsanstieg zu erschließen.

Die Erfüllung der gesamtstaatlichen Aufgaben entspre
chend dem Plan erfordert eine hohe Staatsdisziplin, ein ein
heitliches, geschlossenes Wirken aller Staatsorgane von der 
Zentrale bis in jede Gemeinde auf der Grundlage des demo
kratischen Zentralismus. Sie setzt voraus, daß jeder Staats
funktionär, gleich wo er tätig ist, die ihm übertragene 
Verantwortung mit Initiative und Ideenreichtum voll wahr
nimmt.

Höhere Anforderungen an die Staats- und Rechtswissenschaft * 1 2

Entsprechend dem vom Politbüro des Zentralkomitees der 
SED beschlossenen zentralen Plan der gesellschaftswissen
schaftlichen Forschung und dem vom Ministerrat beschlosse
nen Forschungsplan für die Jahre 1981 bis 1985 hat die 
Staats- und Rechtswissenschaft wichtige Forschungsaufgaben 
zur weiteren Entwicklung der Staats- und Rechtsordnung 
sowie zur Erhöhung der Qualität und gesellschaftlichen Wirk
samkeit der staatlichen Leitung und Planung zu erfüllen. 
Dabei ist der Marxismus-Leninismus schöpferisch anzuwen
den und sind die Erfahrungen der gesellschaftlichen Praxis 
sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen 
der Sowjetunion und anderer Bruderländer gründlich zu 
studieren.

Die Akadeiftie für Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR, die für die Hochschulausbildung von Staatsfunktionären 
und für die Qualifizierung leitender Kader der Staatsorgane 
verantwortlich ist, sollte ihr Augenmerk vor allem auf die 
Verwirklichung folgender Aufgaben richten:

1. Auf der Grundlage der o. g. Forschungspläne muß sich 
die Forschung auf grundlegende Entwicklungsprobleme des 
sozialistischen Staates, auf die weitere Ausgestaltung der 
sozialistischen Rechtsordnung und auf die Ausarbeitung von 
Vorschlägen zur Vervollkommnung der staatlichen Leitungs
tätigkeit konzentrieren.

Die Arbeiten zur weiteren Ausgestaltung der Rechtsord
nung haben sich auf die Schaffung eines wissenschaftlichen 
Vorlaufs für die Gesetzgebung, die Mitwirkung an der Aus
arbeitung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften sowie 
auf die Analyse und die Verallgemeinerung der wirksamsten 
Formen der Rechtsverwirklichung zu erstrecken.

Zur Vervoilkommnung der staatlichen Leitung ist ein 
wirksamer Beitrag zur Durchsetzung der besten Erfahrungen 
und effektivsten Leitungsmethoden dm staatlichen Leitungs- 
Prozeß und zur Entwicklung einer volksverbundenen opera
tiven, wissenschaftlich begründeten und rationell organisier
ten Arbeitsweise der Staatsorgane zu leisten.

2. Aufbauend auf dem reichen Wissensschatz der marxi
stisch-leninistischen Staats- und Rechtslehre und ihrer 
schöpferischen Anwendung und Bereicherung durch die SED 
sind fundierte Vorschläge zu erarbeiten, die die Verallge
meinerung und breite Anwendung der besten Erkenntnisse 
und Erfahrungen der staatlichen Leitungstätigkeit fördern 
und unterstützen. Das bezieht sich insbesondere auf Erkennt
nisse und Erfahrungen zur weiteren erfolgreichen Verwirk
lichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit Von Wirtschafts
und Sozialpolitik, auf die vom X. Parteitag der SED beschlos
sene ökonomische Strategie, auf die Durchsetzung der erfor
derlichen neuen Qualität der intensiv erweiterten Reproduk
tion zur Gewährleistung der den staatlichen Plänen zugrunde 
liegenden hohen Zielstellungen für die Leistungsentwicklühg 
und die Steigerung der Arbeitsproduktivität sowie auf die 
damit verbundenen Aufgaben zur Qualifizierung der wirt
schaftlichen Rechnungsführung.

Die wissenschaftlichen Kapazitäten der Akademie sollten 
sich im Rahmen der festgelegten Forschungskomplexe u. a. 
auf folgende Themen konzentrieren:
— umfassende Nutzung und wirkungsvollster Einsatz der 

territorialen Ressourcen für die volkswirtschaftliche Lei- 
stungseutwickkmg und die Erhöhung ihrer Effektivität;

— die staatliche Leitung des Wohnungsbauprogramms und 
die damit verbundenen Aufgaben der zunehmenden in
nerstädtischen Bebauung sowie Rekonstruktion und Mo
dernisierung des vorhandenen Wohnungsbestandes und 
die Sicherung der Baureparaturen;

— Aufgaben der örtlichen Staatsorgane zur Gewährleistung 
der Versorgung;

— Anforderungen an die Komplexität der staatlichen Lei
tungstätigkeit, die sich aus der immer engeren Verbin
dung zwischen der Stärkung der wirtschaftlichen Lei
stungskraft und dem Fortschritt auf sozialem, geistig-kul
turellem und politisch-ideologischem Gebiet ergeben.
3. Fundierte wissenschaftliche Ergebnisse erwarten wir 

von der Akademie darüber, daß die Stärkung der Staatsmacht 
und die Entfaltung der sozialistischen Demokratie auch künf
tig die Hauptrichtung für die Entwicklung des sozialistischen 
Staates ist. Das aber bedingt die konsequente Einhaltung und 
Realisierung der Erfordernisse des demokratischen Zentralis
mus auf allen Ebenen der staatlichen Leitung, in allen Kom
binaten und Betrieben, durch jeden Staats- und Wirtschafts
funktionär.

Wir verstehen unter der Festigung des demokratischen 
Zentralismus in der Leitungstätigkeit der Staatsorgane, Kom
binate und Betriebe eine verstärkte Wahrnehmung der Ver
antwortung für die gesamtgesellschaftlichen Interessen unter 
voller Ausnutzung der örtlichen und betrieblichen Möglich
keiten und Bedingungen. Die ständig zunehmende Mitwir
kung der Werktätigen an der staatlichen Leitung und Pla
nung, an der Arbeit der Volksvertretungen und ihrer Räte 
ist dafür das wichtigste Unterpfand. Große Aufmerksamkeit 
verdient in diesem Zusammenhang die Entwicklung der so
zialistischen Gemeinschaftsarbeit, die Förderung der Initia
tive der Werktätigen und die Gewährleistung ihrer gesetz
lich garantierten staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

4. Nach wie vor wird die Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft daran gemessen, wie sie ihren Auftrag zur kom
munistischen Erziehung und qualifizierten Ausbildung der 
Kader für den Staatsapparat erfüllt

Für die Erziehung und Ausbildung ist die Vermittlung 
fortgeschrittener Erfahrungen der Staatspraxis in Verwirk
lichung der Beschlüsse des X. Parteitages der SED und die 
Befähigung zur praktischen Lösung der Aufgaben bei der 
Entwicklung unserer sozialistischen Staats- und Rechtsord
nung besonders wichtig. Die Absolventen der Akademie müs
sen gut vertraut sein mit der Theorie des Marxismus-Leni
nismus und über solide ökonomische und staatswissenschaft
liche sowie über rechtliche und leitungswissenschaftliche 
Kenntnisse verfügen. Sie müssen sich in der Praxis als un
beugsame Kämpfer für die Durchführung der Beschlüsse der 
Partei der Arbeiterklasse bewähren, müssen fest in der Ar
beiterklasse und im Volk verwurzelt sein, die Sorgen und 
Probleme der Werktätigen kennen und gemeinsam mit ihnen 
die Aufgaben zur weiteren Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft erfüllen.

5. Die Thesen des Zentralkomitees der SED zum Karl- 
Marx-Jahr 1983 verleihen den vielfältigen Aktivitäten der 
Lehrer und Studenten der Akademie weitere Impulse für ein 
tieferes Elindringen in die Lehre von Karl Marx und ihre 
Anwendung in der Gegenwart Alle Möglichkeiten der wis
senschaftlichen Arbeit und des Studiums sollten genutzt wer
den, sich die überaus wichtigen und aktuellen Erkenntnisse 
zur Reproduktionstheorie, zum Gesetz der Ökonomie der Zeit, 
zum Gesetz der ständigen Entwicklung der Arbeitsprodukti
vität und zur Rolle von Wissenschaft und Technik anzueig
nen, sie theoretisch zu vertiefen und aus ihnen anwendbare 
Schlußfolgerungen für die staatliche Leitungstätigkeit zu zie
hen. *
(Dem vorstehenden Beitrag liegen Auszüge aus einem Referat zu
grunde, das der Verfasser am 2. Februar 1983 vor dem Lehrkörper 
und Lehrgangsteilnehmern an der Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR gehalten hat. — D. Red.)


